
rundwasser und die neue EU-Grundwasser-Richtlinie
Wir beziehen

unser Trinkwas
ser in erster Linie aus 

dem Grundwasser— gleiches gilt für 
ganz Europa. Deshalb sind seine 
G rundw asserökosystem e höchst 
schützenswerte Güter. Die neue EU- 
G rundw asser-R ichtlinie soll uns 
dabei unterstützen -  inwieweit mit 
ihr vernünftige Grundprinzipien für 
Grundwasserschutz verbindlich um
gesetzt werden können, ist jedoch 
fraglich.

Österreich zieht zur Trinkwasser
nutzung nahezu 100 % des Grund
wasserkörpers heran. Um seine na
türliche Beschaffenheit zu erhalten, 
bedarf es behutsamer und guter wirt
schaftlicher Praktiken. Industriebe
triebe, Siedlungen sowie die Einträ
ge aus Land und Forstwirtschaft be
drohen den Grundwasserkörper zu
sehends. So ist z. B. mit 10 m g/L iter 
der maximale natürliche Nitratgehalt 
von Grundwasser auch die Ober
grenze für Säuglinge und Kleinkin
der. Viele Grundwasserkörper über
schreiten diese Konzentration schon 
bei weitem. Die EU-Kommission 
setzt beim Grundwasserschutz auf 
das Vorsorgeprinzip: Vermeidung 
von besonders gefährlichen Stoffen.

Seit Jahren ist die Situation in 
Österreich unbefriedigend. Grund
wasserkontaminationen durch Indu
strieabwässer, Pestizide und Nitrate 
gelangen u. a. über das Trinkwasser 
zu uns Menschen, wo sie unvorher
sehbare Schäden anrichten. Die kon
ventionelle Landwirtschaft ist eine 
der Hauptverursacherinnen z. B. in 
den Sanierungsgebieten Seewinkel, 
unteres Ennstal, Marchfeld, Traun- 
Enns-Platte, unteres M urtal oder 
dem südlichen Wiener Becken.

V erantw ortungsvoller Umgang 
m it unseren L ebensräum en, der 
Griff zu biologischen Lebensmitteln 
sowie der Verzicht auf Pestizidein
satz und synthetische Düngemittel 
sollen die Sanierung verunreinigter

Grundwasserkörper und somit unse
rer T rinkw asserquellen  m it der 
neuen RL sicherstellen. Denn die 
schon seit 1991 im Wasserrechtsge
setz geforderten  verb ind lichen  
Grundwassersanierungsverordnun
gen wurden nicht erlassen. Der ehe
malige Umwelt- und Agrarministe- 
rer Molterer änderte u. a. auch des
halb das Wasserrechtsgesetz. Mit In
krafttreten der Änderung am 1. 1.
2001 wurde der Paragraph für die 
verbindliche Grundwassersanierung 
gestrichen. Man setzte auf Freiwil
ligkeit. Flächendeckender Grund
wasserschutz und die Sanierung für 
Trinkwasserzwecke sind aber im 
Gegenteil im öffentlichen Interesse 
verbindlich zu machen!

Endlich ist sie da: die neue EU- 
Grundwasser-Richtlinie. Nach der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie ist der 
gute Zustand für alle Gewässer, ein
schließlich des Grundwassers, bis 
2015 herzustellen. Nach 5 Jahren Ar
beit an der ergänzenden Grundwas- 
ser-RL haben sich EU-Rat und EU- 
Parlament am 17. 10. 2006 auf einen 
gem einsam en Text geeinigt. Das 
Wichtigste dabei ist eine klare Ver
pflichtung für alle Mitgliedstaaten, 
das Grundwasser vor inakzeptablen 
Chemikalien zu schützen. Grund
wasser ist Europas größte Trinkwas
serressource und das Vörsorgeprin- 
zip ist die einzige Möglichkeit, Si
cherheit und Gesundheit zu garan
tieren. Der übermächtige Druck glo
ba lisie rte r K onzerne und W irt
schaftstätiger auf dieses Ökosystem 
Grundwasser ist enorm. Viele Inter
essensvertretungen, an vorderster 
Front die Chemieindustrie und die 
Landwirtschaft, versuchten ständig 
Ausnahmen und Einschränkungen 
zu erreichen. Als EU-weite Ober
grenze sind derzeit 0,1 |ig Pestizide 
pro Liter und 50 mg Nitrat / Liter 
festgesetzt. Man orientierte sich 
dabei an der Obergrenze der Trink
wasserrichtlinie.

Die NGOs-stellen einige Forde
rungen für den Grundwasserschutz. 
Nur ein „gesundes“ Grundwasser
ökosystem garantiert auch gesunde 
O berflächengew ässer, Seen und 
Feuchtgebiete. Grundprinzipien für 
den G rundw asserschutz w urden
2000 mit vielen NGOs aus verschie
densten EU-Mitgliedsstaaten nieder
geschrieben:
§ Flächendeckender Grundwasser
schutz
§ Guter Zustand kann nur minde
stens Trinkwasserqualität sein 
§ Grundwassersanierung, m inde
stens durch natürliche Grundwas
serneubildung. Ganz wichtig: Keine 
Ausnahmen für die Landwirtschaft 
und in diesem Kontext gute land
wirtschaftliche Praxis, die minde
stens den guten Z ustand, sprich 
Trinkwasserqualität garantieren.

Das oberste Ziel, die natürliche 
Beschaffenheit des Grundwassers zu 
erhalten  bzw. zu gew ährleisten , 
muss bei dieser lebensw ichtigen 
Ressource umgesetzt werden. Inwie
weit die neue RL die Grundprinzi
pien für Grundwasserschutz ver
bindlich umsetzt, ist fraglich. Mitt
lerw eile versch lech tern  sich in 
Österreich Nitratkonzentrationen in 
Grundwasserkörpern wieder und ne
gative Trends stellen sich ein. Die 
positiv eingeleitete Wasserpolitik in 
Österreich, aber auch die seit den 
1950iger Jahren im Wasserrechtsge
setz fixierten Reinhaltungsprinzi
pien müssen auch weiterhin Anwen
dung finden. Der flächendeckende 
Grundwasserschutz in Ö sterreich 
muss gewährleistet bleiben und die 
Grundwassersanierung ambitioniert 
angegangen werden. Die EU-Grund- 
w asserrichtlinie sollte uns dabei 
unterstützen.

Text: DI Dipl.-Päd. Markus Ehren- 
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